
Stand: 06/2019      
  

 

Standortspezifische Lieferantenvorschriften der 
RHEINMETALL WAFFE MUNITION GMBH 

 

Niederlassung Fronau 

1. Anlieferungszeiten 
 

Montag bis Donnerstag:     Freitag: 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr     8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

 
2. Handelsklausel: Incoterms 2010 
 

Für die Auslegung der Handelsklauseln gelten die Incoterms 2010 

3. Zustellung von „ab Werk“ Sendungen (< 31,5 kg) 
 

Sendungen kleiner 31,5 kg sind uns mit TNT Express zuzustellen. 
Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung werden die anfallenden Mehrkosten dem Lieferanten 
belastet. 

4. Lieferschein 
 

Der Original-Lieferschein muss dem Frachtbrief zugeordnet sein. Eine Kopie des Lieferscheins ist 
in eine Lieferscheintasche einzulegen und an der Stirnseite des Packstückes bzw. der Palette zu 
befestigen. 

 
5. Verpackung 

 
Auf jeder Verpackung muss zusätzlich, von außen deutlich sichtbar, die Bezeichnung, 
Materialnummer (sofern angegeben), Charge, Stückzahl und das Bruttogewicht aufgedruckt oder 
auf ein Etikett aufgedruckt sein. 

 
Das Euro-Palettenmaß und die Tragfähigkeit der Palette von 1000. Dies trifft auch auf 
Einwegpaletten zu. Kabeltrommeln dürfen einen Außendurchmesser von 80 cm nicht 
überschreiten. Bei Überschreitungen sind diese vorher mit dem Einkauf abzustimmen. 

 
Sofern es sich um Leihverpackungen des Bestellers handelt, sidn Versandkennzeichnungen so 
anzubringen, das diese bei der Entfernung nicht zu Beschädigungen des Verpackungsmittels 
führt. 

 
Die Transporteinheit muss lagerfähig und stapelbar sein. 

 
Bei den Verpackungen sind die ISPM-15 Standards einzuhalten. (Bei Einfuhr aus Nicht-EU 
Länder). 

 
Wenn nicht anders vereinbart, ist der Lieferant für die Wahl und Auslegung der Verpackung 
verantwortlich und trägt die hierfür anfallenden Kosten. Die Verpackung ist so auszulegen, dass 
die darin befindliche Ware bei Lagerung und Transport jederzeit vor Beschädigung, Korrosion, 
Verschmutzung und schädlichen Umwelteinflüssen (z.B. Feuchtigkeit) geschützt ist.  

   



Weiterhin sind folgende Kriterien zu beachten:  
 

- Innerhalb einer Verpackung dürfen sich nur Teile eines Artikels befinden. Werden in einer  
Lieferung mehrere unterschiedliche Artikel angeliefert, so müssen diese jeweils separat verpackt 
sein  
 
- Es sind nur saubere, beschädigungsfreie Verpackungen zu verwenden.  
 
- Es muss auf die optimale Auslastung der Verpackung sowie auf die optimale Auslastung der Ein- 
bzw. Mehrwegverpackungen bei großen Mengen geachtet werden.  
 
- Einwegverpackungen müssen aus Materialien bestehen, welche zum Recycling akzeptiert 
werden.  
 
- Der Aufbau der Verpackung muss so ausgestaltet sein, dass kein Umpackaufwand erforderlich 
wird und ohne zusätzlichen Aufwand jedes Packstück sofort identifiziert werden kann, d.h. die 
Etikettierung muss von außen deutlich sichtbar sein. 
 
- Informationen welche auf dem Warenaufkleber zukünftig müssen: 
 
• Bezeichnung des Produktes 
• Materialnummer (RWM) 
• Stückzahl (Inhalt) 
• Charge / Seriennummer 
• Bestellnummer (RWM)  
• Bruttogewicht 


